
Skizze Lehmweg/ Hegestraße

Hinweis: 

Die Roteinfärbung wurde beim Ortstermin absprachegemäß mit dem BZA Hamburg-Nord angeregt. Die Rotein-
färbung ist nicht Bestandteil der straßenverkehrsbehördlichen Anordnung, da die Roteinfärbung kein Verkehrs-
zeichen im Sinne von § 45 StVO darstellt und daher nicht im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde 
liegt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Roteinfärbung hier mit aufgeführt.




